
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 45 (1929)

Heft: 37

Artikel: Dachwohnungen

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-582425

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 20.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-582425
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Ih. 37 igJDtffe. id&tettj. çaKî»Mi..3ntn»B („SfcmeeMatn 48»

55ûwit)cfen bet ©emetnbe 9îorfd)od).
(Sorxefpottbettj.)

Sie obergen ©ebtete bet ftäbtifdgen aBafferoetforg«
ung gaben ehren Srucf con nur lVs bis 2'/a 2UmO'
fpgären, was für geuerlôfdgawecte nidgt genügt. So gdg
wit ben ^a^ren bte Sebauung megr unb megr an ben
obern £ang entwicfelt, mug für oermegrte SBafferbrudt
oergältniffe geforgt werben. 3m ©iubium ift bie ©dgaff«
ung etner gögeren Srucfjone. Sie geuerwegr erachtet
tnbeffen eine fofortige Çûlfe für brlngenb unb beantragte
bte Sinfdiaffung einer Klein Motorfprifce oon
ber girma Kreis & ©dgläfli in 3üti«g- ©te leiftet
bei etner Sebtenung burdg einen einzigen Mann bas oter«
fadge etner gewögnltdgen $anbbructfprige, ju beren Se=
trieb 50 bis 60 Mann nötig finb. Sie ift für jeben
SBafferbejugSort oerroenbbar unb wirb audg nadg aß«

fälliger ©djaffunq etner jroeiten Srudtgone nodg gute
Stenfte leigen. 9ladg 3lbjug etneS ©taatSbeitrageS be«

taufen gdg bie Auslagen für bie ©emetnbe auf fronten
3000.—. Ste Slnfdgaffung mürbe oom ©emetnberat be=

toifligt.
Anlauf ber 3BadgSbleidgeliegenfdgaft. grüber

Würben tn SRotfdgacg bret Srauereten betrteben: SBacgS«
bleibe, Mariaberg unb Söwengarten. Ste erften jwet
ftnb fdgon feit etma 15 3agwn giflgelegt. SaS 3BadgS»
bletdgegut, am fpang jwifdgen SeHfirage unb Sromenaben«
ftrage gelegen, mürbe burcg ben früheren Seftger begrajjt,
tu ber Hoffnung, bie an unb für gdg gängig gelegenen
SJaupläge oetfaufen ju fönnen. Sodg bte Sautätigfett
Oerlangfamte gdg unb fam mit bem 3luSbrudg beS 2Belt=
ftiegeS gum ©tiflganb. Ste Siegenfdgaft gtng burdg Kauf
an ben im legten grfigjagr oerftorbenen Segger ber
Brauerei ©tgfigengarten, getrn 31. SiUwißer über. Ste
®tben wüßten biefeS @ut abzogen. Sie politise @e=

Wetnbe ift genötigt, innert weniggenS lVs 3agïen für
bas Sauamt unb bie SBafferoerforgung einen anbern
SEBertgof gu fdgaffen; benn ber bisherige, bte fogenannte
iMeltbagn", ging burdg Kauf an bie Aluminium-SBerfe
<K.=@. über, unb ber SenugungSoertrag läuft im gtüg»
jagt 1931 ab. 3"bem miß ber ©emetnberat gegen bte

ffcg megr unb megr bemetlbar madgenbe SBegnungSnot
etmaS unternegmen. @o lag eS nage, bag bte polttifdge
©emelnbe ben 3ln!auf beS SCBacgSbletdgeguteS tnS 3luge
fagte. Ste begegenben brei 3Bogngäufer, mit gufammen
U geräumigen Sffiognungen, gaben gufammen einen 3lffe«
furangmert oon gr. 193,000. Ste Sobengädge, ogne
Straffen unb 3Bege, migt 23,036 m*. Surdg bie Siefer»
fegung ber @t. ©aßerlinte müffen aber bie ©tragengüge
fut aßadgsbletdgegut mefentlidg umgegaltet werben; audg
aus btefem ©tunbe ig es oorteilgaft, wenn bte ©emetnbe
^Ôeggerin ig. SaS SBieSlanb, bie ©taßung unb Sager«
*Üume gnb oerpadgtet begro. uermtetet. SaS ßßagagtn
für Sauamt unb SBafferuetforgung, famt SBerfgätte,
fann mit uergältniSmägig wenig Koffen in 3tebenbauten
Untergebradgt werben, gür bte 3uganbgeßung ber 3Bogn=
gäufer redgnet ber ©tabtrat, nadg unb nadg etwa gr.
50,000.— ausgebe« gu müffen. 9ladg bem neuen ©tragen«
Plan gegen etwa 35 Saupläge für grögere gäufer gut
Verfügung. Ser ©tabtrat glaubt, ge gu mägigem ^3ret§
abgeben unb aßfäüig mit ber Übetnagme uon gopotgefen
®en SBognungSbau förbetn gu fönnen. Ser KaufpretS
beträgt gr. 220,000.—. Ser ©emetnberat gimmte bem
^aufoettrag etngimmig gu. @3 ganbelt gdg nidgt um
et« ©efdgäft mit ergeblidgem ©ewtnn, gtngegen um etn
foldgeS, bei bem bie ©emetnbe für gegenwärtige unb
fünftige Aufgaben ogne Serluggefagr Sorforge treffen
fttnn. Ser Sefdglug untergegt nodg bem fafultatioen
^eferenbum ; bodg ig faum gu erwarten, bag irgenb eine
®tuppe bie Unterfdgriftenfammlung in bie SBege leitet.

Sodjroobmmgen.
(SowefpottbetiiO

Surdg bie ©igenart maneger fantonaler unb örtlidger
Saureglemente, befonberS aber burdg bie ergögten Sau«
preife unb bie an oerfdgtebenen Orten etntretenbe 3Bog=
nungSfnappgeit, madgt gdg in ben legten 3agten baS

Segreben geltenb, Sadggefdgoffe tn 3Bognungen umgu«
bauen, fei eS, bag bisger gu anbeten 3Bognungen als
ßugegör oermietete ©tngelgimmer gu etner gangen 3Bog«

nung gufammengefagt, fei eS, bag unmittelbar neue 3Bog=

nungen, in baS Sadggefdgoff eingebaut werben. @8 ig
Wiegt ber Saupoligei, wie ber ©efunbgettsbegörben, bie«

fen Seränberungen bie grögte 3lufmerffamfeit gu fdgenfen.
©S ganbelt gdg beim $au3etgentümer weniger um baS

3iel, bem begegenben SBognungSmangel abgugelfen, als
um baS an unb für gdg oergänblidge Segreben, baS

$auS wirtfdgaftlidger auSgunügen. gür bte Mieter ganbelt
eS gdg aber um bte ©efunbgeit.

hieben ben Keßermognungen, bie wir bei uns glüct
lidgerwetfe nidgt lennen, gum minbegen nidgt neu bewil»
ligen, gnb bie Sadgwognungen ben übrigen tn gefunb«
geitlidger Segtegung nadggegenb. ©inmal oergtnbert bte

Sadgfdgtäge bte flare gorm ber wirb bie 3lb=

fdgtägung burdg 3wifdgenwänbe ober burdg ©tnbau oon
©dgränfen gemilbert, fo ergibt gdg ein getriffenet ©runb«
rig ; bte ridgtige Anlage ber genfter wirb erfdgwert. Sa
ber Kälte« unb SBärmefdgug ber 3te0elgädge fegr gering
ig, gnb ober wären eigentlich befonbere Magnagmen
(3folierungen) notwenbig. 316er in Den otelen Sauregle«
menten, bie uns fdgon burdg bte §änbe gingen, gaben
wir nodg nirgenbS foldge Sorfdgriften gefunben. ©o ig
ber Mieter etner Sadgwognung tn ergögtem Mage ben
aBitterungSetngüffen auSgefetgt, unb gwar bltS um fo
megr, wetl im Sadggod bte Mauern am bünngen gnb
unb oftmals befonbere Magnagmen unter ber Sadggädge
feglen.

Um fo nadgbrüdfltdger gnb bie Segörben oerpgidgtet,
für bte ©tngaltung aßer übrigen Sauoorfdgriften beforgt
ju fein. 3« £>auptfadgen werben biefe betreffen : 3>wmer»
göge, Suftraum, gengergädge unb Selegung.

3immergöge unb Suftraum gegen untereinanber im
3ufammengang. Set ber Stmmergöge foß nidgt baS über«

gaupt gödgge Mag (oom Soben bis gum wagredgten
Seil ber Secfe) gelten, fonbern oielmegr baS burdgfdgnttt«
liege Mag, unb biefeS ergibt gdg am etnbeutiggen aus
ber fftedgnung: Slaumtngalt burdg Sobengädge. 2Birb
biefe mittlere Çiôge Heiner als bie oorgefdgrtebene, fo fann
burig ©Inbau oon 3®ifdgenwänben ober ©dgränfen bie

Sorfdgrift erreidgt werben. Kritifdg gnb immer biejenigen
Sadgjimmer, bie nadg jwei Seiten abgefdgrägt gnb unb
baget eine uergältniSmägig fletne wagredgte Sedtengädge
gaben. Mandgmal wirb burdg bte oorgenannten ©inbauten
ber 9?aumlngalt fo befdgnttten, bag er ben Sorfdgriften
nidgt megr genügt. Sann ig bte Senügung beS 3immerS
ju ßBogn« ober ©dglafjwedfen etnfadg unmöglt^. SteS
gilt audg für Kinber, ben biefen gegört ebenfooiel Sidgt
unb Suft wie ben ©rwadgfenen.

Sie genfferffädge ridgtet gig meigenS nadglber Soben«
gädge; ge beträgt oteßeidgt '/to ber Sobengädge. Son
foldgen Magen unb Sergältniffen foßte nte abgegangen
werben, wetl bte genger oon Sadgwognungen to ben
©eitenwänben meig nadg innen oorgebaut gnb, alfo'gln«
ffdgtlidg Sefonnung unb bem Sidgtetnfaß nadgteilig wirfen.

©röge unb gengergädge oon Küdge unb,3lbort foßte
bemjenigen anbetet SBBognungen entfpredgen.

Ungenfigenbe 3'wmer gnb für aBognjwedte ju unter«
fagen; nötigenfaßs ig bie^ödggjagl ber Sewogner oor«
jufdgretben. Ste Segörbe ober beren Organe gaben gdg

oon 3®tt P Seit }U oergewiffern, ob biefe Segimmung

Sk. s? Mnstr. Wveîz. HandM.Zewmg („MtWeràlêji

Bauwesen der Gemeinde Norschach.
(Korrespondenz.)

Die obersten Gebiete der städtischen Wasserversorg-
ung haben einen Druck von nur IV- bis 2V» Atmo-
sphären, was für Feuerlöschzwecke nicht genügt. Da sich
mit den Jahren die Bebauung mehr und wehr an den
obern Hang entwickelt, muß für vermehrte Wasserdruck
Verhältnisse gesorgt werden. Im Studium ist die Schaff-
ung einer höheren Druckzone. Die Feuerwehr erachtet
indessen eine sofortige Hülfe für dringend und beantragte
die Anschaffung einer Klein-Motorspritze von
der Firma Kreis à Schläfli in Zürich. Sie leistet
bei einer Bedienung durch einen einzigen Mann das vier-
fache einer gewöhnlichen Handdruckspritze, zu deren Be-
trieb SV bis KV Mann nötig sind. Sie ist für jeden
Wafferbezugsort verwendbar und wird auch nach all-
fälliger Schaffung einer zweiten Druckzone noch gute
Dienste leisten. Nach Abzug eines Staatsbeitrages be-
laufen sich die Auslagen für die Gemeinde auf Franken
3000.—. Die Anschaffung wurde vom Gemeinderat be-

willigt.
Ankauf der Wachsbleicheliegenschaft. Früher

wurden in Rorschach drei Brauereien betrieben: Wachs-
bleiche, Mariaberg und Löwengarten. Die ersten zwei
sind schon seit etwa 15 Jahren stillgelegt. Das Wachs-
bleichegut, am Hang zwischen Tellstraße und Promenaden-
straße gelegen, wurde durch den früheren Besitzer bestraßt,
ìn der Hoffnung, die an und für sich günstig gelegenen
Bauplätze verkaufen zu können. Doch die Bautätigkeit
verlangsamte sich und kam mit dem Ausbruch des Welt-
krieges zum Stillstand. Die Liegenschaft ging durch Kauf
an den im letzten Frühjahr verstorbenen Besitzer der
Brauerei Schützengarten, Herrn A. Billwiller über. Die
Erben wollten dieses Gut abstoßen. Die politische Ge-
weinde ist genötigt, innert wenigstens IV? Jahren für
das Bauamt und die Wasserversorgung einen andern
Werkhof zu schaffen; denn der bisherige, die sogenannte
„Reitbahn", ging durch Kauf an die Aluminium-Werke
A.-G. über, und der Benutzungsoertrag läuft im Früh-
jähr 1931 ab. Zudem will der Gemeinderat gegen die
sich mehr und mehr bemerkbar machende Wohnungsnot
etwas unternehmen. So lag es nahe, daß die politische
Gemeinde den Ankauf des Wachsbleichegutes ins Auge
faßte. Die bestehenden drei Wohnhäuser, mit zusammen
11 geräumigen Wohnungen, haben zusammen einen Affe-
kuranzwert von Fr. 193,000. Die Bodenfläche, ohne
Straßen und Wege, mißt 23.036 mV Durch die Tiefer-
kegung der St. Gallerlinie müssen aber die Straßenzüge
im Wachsbleichegut wesentlich umgestaltet werden; auch
aus diesem Grunde ist es vorteilhaft, wenn die Gemeinde
Besitzerin ist. Das Wtesland, die Stallung und Lager-
täume sind verpachtet bezw. vermietet. Das Magazin
für Bauamt und Wasserversorgung, samt Werkstatt«,
kann mit verhältnismäßig wenig Kosten in Nebenbauten
Untergebracht werden. Für die Jnstandstellung der Wohn-
Häuser rechnet der Stadtrat, nach und nach etwa Fr.
50.000.— ausgeben zu müssen. Nach dem neuen Straßen-
Plan stehen etwa 35 Bauplätze für größere Häuser zur
Beifügung. Der Stadtrat glaubt, sie zu mäßigem Preis
abgeben und allfällig mit der Übernahme von Hypotheken
ben Wohnungsbau fördern zu können. Der Kaufpreis
beträgt Fr. 220,000.—. Der Gemeinderat stimmte dem
Kaufvertrag einstimmig zu. Es handelt sich nicht um
ein Geschäft mit erheblichem Gewinn, hingegen um ein
wlches, bei dem die Gemeinde für gegenwärtige und
künftige Aufgaben ohne Verlustgefahr Vorsorge treffen
kann. Der Beschluß untersteht noch dem fakultativen
Referendum; doch ist kaum zu erwarten, daß irgend eine
Gruppe die Unterschriftensammlung in die Wege leitet.

Dachwohnungen.
(Korrespondenz.)

Durch die Eigenart mancher kantonaler und örtlicher
Baureglemente, besonders aber durch die erhöhten Bau-
preise und die an verschiedenen Orten eintretende Woh-
nungsknappheit, macht sich in den letzten Jahren das
Bestreben geltend, Dachgeschosse in Wohnungen umzu-
bauen, sei es, daß bisher zu anderen Wohnungen als
Zugehör vermietete Einzelzimmer zu einer ganzen Woh-
nung zusammengefaßt, sei es, daß unmittelbar neue Woh-
nungen, in das Dachgeschoß eingebaut werden. Es ist
Pflicht der Baupolizei, wie der Gesundhettsbehörden, die-
sen Veränderungen die größte Aufmerksamkeit zu schenken.
Es handelt sich beim Hauseigentümer weniger um das
Ziel, dem bestehenden Wohnungsmangel abzuhelfen, als
um das an und für sich verständliche Bestreben, das
Haus wirtschaftlicher auszunützen. Für die Mieter handelt
es sich aber um die Gesundheit.

Neben den Kellerwohnungen, die wir bei uns glück-
licherweise nicht kennen, zum mindesten nicht neu bewil-
ltgen, sind die Dachwohnungen den übrigen in gesund-
heitlicher Beziehung nachstehend. Einmal verhindert die
Dachschräge die klare Form der Zimmer; wird die Ab-
schrägung durch Zwischenwände oder durch Einbau von
Schränken gemildert, so ergibt sich ein zerrissener Grund-
riß; die richtige Anlage der Fenster wird erschwert. Da
der Kälte- und Wärmeschutz der Ztegelfiäche sehr gering
ist, sind oder wären eigentlich besondere Maßnahmen
(Isolierungen) notwendig. Aber in den vielen Bauregle-
menten, die uns schon durch die Hände gingen, haben
wir noch nirgends solche Vorschriften gefunden. So ist
der Mieter einer Dachwohnung in erhöhtem Maße den
Witterungseinsiüffen ausgesetzt, und zwar dies um so

mehr, weil im Dachstock die Mauern am dünnsten sind
und oftmals besondere Maßnahmen unter der Dachfläche
fehlen.

Um so nachdrücklicher sind die Behörden verpflichtet,
für die Einhaltung aller übrigen Bauvorschriften besorgt
zu sein. In Hauptsachen werden diese betreffen: Zimmer-
höhe, Luftraum, Fensterfläche und Belegung.

Zimmerhöhe und Luftraum stehen untereinander im
Zusammenhang. Bet der Zimmerhöhe soll nicht das über-
Haupt höchste Maß (vom Boden bis zum wagrechten
Teil der Decke) gelten, sondern vielmehr das durchschnitt-
liche Maß, und dieses ergibt sich am eindeutigsten aus
der Rechnung: Rauminhalt durch Bodenfläche. Wird
diese mittlere Höhe kleiner als die vorgeschriebene, so kann
durch Einbau von Zwischenwänden oder Schränken die

Vorschrift erreicht werden. Kritisch sind immer diejenigen
Dachzimmer, die nach zwei Seiten abgeschrägt sind und
daher eine verhältnismäßig kleine wagrechte Deckenfläche
haben. Manchmal wird durch die vorgenannten Einbauten
der Rauminhalt so beschnitten, daß er den Vorschriften
nicht mehr genügt. Dann ist die Benützung des Zimmers
zu Wohn- oder Tchlafzwecken einfach unmöglich. Dies
gilt auch für Kinder, den diesen gehört ebensoviel Licht
und Luft wie den Erwachsenen.

Die Fensterfläche richtet sich meistens nachher Boden-
fläche; sie beträgt vielleicht Vio der Bodenfläche. Von
solchen Maßen und Verhältnissen sollte nie abgegangen
werden, weil die Fenster von Dachwohnungen in den
Settenwänden meist nach innen vorgebaut sind, also'hin-
sichtlich Besonnung und dem Lichteinfall nachteilig wirken.

Größe und Fensterfläche von Küche undIbort sollte
demjenigen anderer Wohnungen entsprechen.

Ungenügende Zimmer sind für Wohnzwecke zu unter-
sagen; nötigenfalls ist die Höchstzahl der Bewohner vor-
zuschreiben. Die Behörde oder deren Organe haben sich

von Zeit zu Zeit zu vergewissern, ob diese Bestimmung
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im SDfltetoertrag aufgenommen ift unb ob ihr auch wirf»
Heb nachgelebt wirb.

3m allgemeinen Ift gu wünfehew, bag bie oerantwort»
liehen Sehörben nicht etroa etn auge jubrücten bürfen,
roetl eS ftch ..bloß um eine Dachwohnung hanbelt" ; fie
ftnb im ©egenteil wegen ben allen Dachwohnungen an«

haftenben gefunbhettlichen Nachteilen oerpflichtet, für bie

Einhaltung ber Sauoorfdhriften beforgt gu fein.

ikl?anMiuta bes ffolîes
mit diafcit unb kämpfen.

(Sortejponöenj.)

Da bie natürliche Setfärbung bel gefdjnittenen £>olgeö
an ber Suft gu lange bauert, griffen bie holgoerarbeiten»
ben ©ewerbe pr fünftlichen Einwirkung non ©afen unb
Dämpfen auf baS $olg. Qn bem oom beutfehen @emet!bunb
herausgegebenen, fehr empfehlenswerten erften Sanbe ber
gewerblichen Nlaterialfunbe, „Die £ölger", Setlag SraiS,
Stuttgart, äußert (ich ber auf biefem ©ebtete befannte
gachmatin 2BtSlicenu§ eingehenb über bie Seljanblung
beS*£olgeS mit ©afen unb Dämpfen.

Nach feinen leicht oerftänblichen bteSbejüglldjen 9luS=

führungen hat man baS oerbältntSmägig neue Setfahren
beS NäudfjernS mit SKmmoniaî nur bei gerbftoffreichen
|>olgarten benutjt, um baS [angenehme ©raubraun ^er=
oorprufen, bas bei antifen Eichenholperäten fo hoch
gefc|äht ift. „aiteichenimitation" ift hentptage unfehwer
auSpführen. DaS gewähnliche Näudjetn gefchieht fehr
einfach, tnbem bie fertig oerarbeiteten ^olperäte etwa
ein bis groet Sage lang in einem luftbicht oerfdhttegbaren
Naum ber Einioitfung non Slmmoniafbünften unb Suft
ausgefegt werben. SNan ftellt Schalen mit fonjentriertem
Slmmoniatwaffer p ben ^olperäten in bie Cammer,
ober man entwidelt 3(mmoniaf aus etnem ©emenge oon
Salmiaî mit gelöfdhtem Salt burch Erhifeen in einem
burdh eine Heine Spiritusflamme gehegten Sopf. Die
geringen SNengen oon ammoniaf erzeugen mit bem Sauer»
flog ber Suft pfammen mehr ober weniger mattbraune
garbtöne im £olg um fo tiefer nach bem Qnnern ber |jolg>
maffe htnein, je mehr unb je länger bie Dämpfe einmitïen.

Die übliche aßirfungSbauet oon ein bis gwei Sagen
genügt für eine weit tiefere SluSfärbung, als fle mit
flüfftgen Setgen erreicht werben fann, roenn nicht ge»

rabep oäQige Serfärbung burdjj bie gange ÜNaffe ftärferer
Stüde ergtelt werben foil. Doch geht bie SBirfung audh
nach gwet Sagen feiten tiefer als 2—3 mm.

Der natürliche ©erbftoffgehatt beS EidhenljoIgeS ift
nicht nur fehr oetfehieben bei Derfdjtebenen Stämmen,
et fchwanft otelmehr oft in ben Schichten beS $o!geS
fo ftarï, bag gretgge unb gedige Setfärbungen bte golge
ftnb. Da nur fertig oerarbeitete ©eräte geräuchert wer»
ben fönnen, mug gufammengehörigeS |>au8gerät, wie
eitle Zimmereinrichtung, mäglichfi auS etnem Stamme
gebaut unb gleidjgettig in etne Rammer eingeftellt werben,
um gleiche gärbung gu ergtelen. Qebe Sefchmugung ber
glächen burch Serührung mit unfauberer Çanb, burdh
Sdhmufc, gett, Setm ufw., oerurfacht gleden, bie baS
gebeigte ©erät ftarf entwerten. überbieS ift bie 3lmnio=
nialräudjetbeigung nicht wafferbeftänbig. 2Bo nicht Sad
ober fßoittur fdhüfcen, ba entftehen mit SBager hägliche
gleden.

DaS Dämpfen beS $olge8 (Elnwirfung oon über»
hifctem gSßafferbampf) fommt oor allem für baS Suchen»
holg in Setradjt. DlefeS tn ber Schweig am meiften
oerbrettete Saubljolg ift urfptfingllch nic|t mit ben Eigen»
fdjaften eines eblen ©eräteholgeS auSgerüftet. DaS

Dämpfen beS Suchenholges ermöglicht aber eine Sereb»

lung, für bie fein anbereS Setfahren geh eignet. Se»

fonberS bte gang eigenartige Qnbuftrie ber Shonetmöbel,
bte hauptfâdjHdh aus gebogenen Suchengäben hergefteUt
werben, hat gdj bie SBtrfung beS ÜBafferbampfeS auf
§olg pnutje gemacht, aüerbingS faft auSfdhliegllth fût
baS Siegen, währenb bie bort als unwiHfommen ange»
fehene gärbung forgfältig oerhütet wirb, befonberS weil
fie bei oerfcglebenem $olgmaterial ungleich ausfällt. §le»
bei fei furg barauf hingewiefen, bag folche ÜNagnahmen,
tote baS Siegen, baS ber urfprüngltdfjen Natur beS $o!g»
materials ©ewalt antut, im hantigen golgfunftgewerbe
nicht mehr fo gefdhäfct ftnb, wie gegen Enbe beS lefcten

ZahrhunbertS. DaS Dämpfen bei höhten Semperaturen
bewirft nun aber gugleidf auch eine gleichmäßige Staun»
färbung beS $olge8 burch feine gange Ntaffe. Sie ig
bte golge einer 3lrt ÇumiggterungSgerfefcung ber gegen
hohe Semperatur, wie gegen alfalt unb SBafferbampf
empgnblichen Signinbeganbteile (Zuder unb gummierte
©etbgoge ufw.).

Dem ©runbfafc, bie natürlichen SerfärbungSoorgänge
beS §olge8 mit möglichg natürlichen ÜNitteln gu förbern,
entfpricht baS ©rauholgoerfahren, baS nach ben Setfuchen
beS gachmanneS SEßiSlicenuS bei ben DreSbener SBßerf»

gälten für $anbœerfSfung ausgearbeitet unb betrtebS»

mägig tn ben neuen Anlagen tn $eHerau DreSben etn»

gerichtet würbe, fiberrafthenb gut. ES ig nur auf biefem
3Bege möglich geworben, in oerhältniSmägig furger Z®K

matte, braungraue SllterSfarbentöne tn jeher $olgart
burch bie gange Nlaffe gärfger Sretterbohlen ober Rlötse

heroorgurufen. Natürlich eignen geh audh h^eför bie oer»

fdhtebenen fpolgarten ntdht gleidh gut. Son ben biShe*

benutzen §ölgern wirb, wie oorauSgufehen war, bie Eidfj®

am fchöngen unb trofc ber Dichte beS fpolgeS bis in bie

grögten Siefen hinein oerfärbt. 9tudEj bie Sudhe, Erle,
Sirfe haben praftifdfj oerwertbare Erfolge ergeben. Son
ben Nabelhölgern oor allen bie Särdfje unb amerifanifch®
Koniferenhölger, wte baS Nebwoob»^olg, Eppregen» unb

Dregonftefernholg. Selbg unfere Sirfe, gidhte unb etn»

hetmifdfje Riefer oerlieren rafdh bie „nadte" gärbung
beS frifdfj gefdhnittenen ^olgeS unb gewtnnen galt ber

gewöhnlichen unfdhönen Suft» unb Sidhtoergilbung unb

Sergrauung angenehme gumpfe lltfarbentöne.
Sber ge gewtnnen burdh bie Serwefung ber leicht

gerfetgtdhen Seganbteile bei ber Sobenoerbräunung noch

weitere wertooüe Eigenfdhaften, eine gewige SUterSreife»

bie man im Znganb ber praftifdh oerwenbbaren Eigen»
tümlichfeiten als „Sobengafe" ber ^ölger furg begeldfjnen
fönnte.

Son ben früher befannt geworbenen, unappetitlich®"
Serfudhen, £ölger burdh Einlegen tn Schlamm, Zaudh®»

mit Nlig gebüngte unb mit Zaudhe getränfte Söben gn

oerfärben, unterfdfjetbet gdh bte neue Sobenoerbräunung
ebenfo wefentltdh, wie oor ber 3ah*htmberte ober Qah®'

taufenbe alten ^umiggierungSfärbung tn Sümpfen ober

Nlooren gefunbener „fubfogiler ^ölger". DaS ig i"»
nädhg fdhon barauS ergdhtltdh, bag auch folche unerquta»
liehen, gügigen Seigen mie alle anbern glügigfeite«
fetne burdhgreifenbe SBirfung gu oollbrtngen oermöge"-
DaS wefentlidh neue Srlngip ig bie SBirfung oon Soben»

gafen, beren Sefcgagenheit teils burch Senufcung rein

natürlicher Etngüge, teils burdh fünglidhe ©aSgufäh®
gewige regulierenbe llmgänbe gur gwedmägigen SBi**'

famteit gebracht wirb. Diefe Serfahten gnb ben beutfdh®"

SEBerfgätten für ^anbwetfSfung gu DreSben burch
tente in mehreren Rulturgaaten gefdhü^t. ES tomme"
bie wirffamen gaftoren ber üblichen ©aSoerfahren oe*'
etnt gut ©eltung, mit ausnähme beS nur langfam
freier Natur unb nur bte Dbetgädfjenfdhidhten bräunenbe"
SidhteS. Dafür werben eigenartige SBirfungen beS
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im Mietvertrag aufgenommen ist und ob ihr auch wirk-
ltch nachgelebt wird.

Im allgemeinen ist zu wünschen, daß die verantwort-
lichen Behörden nicht etwa ein Auge zudrücken dürfen,
weil es sich „bloß um eine Dachwohnung handelt"; fie
sind im Gegenteil wegen den allen Dachwohnungen an-
haftenden gesundheitlichen Nachteilen verpflichtet, für die

Einhaltung der Bauvorschriften besorgt zu sein.

Behandlung des Holzes
mit Gasen und Dämpfen.

(Korrespondenz.)

Da die natürliche Verfärbung des geschnittenen Holzes
an der Luft zu lange dauert, griffen die holzverarbeiten-
den Gewerbe zur künstlichen Einwirkung von Gasen und
Dämpfen auf das Holz. In dem vom deutschen Gewerkbund
herausgegebenen, sehr empfehlenswerten ersten Bande der
gewerblichen Materialkunde, „Die Hölzer", Verlag Krais,
Stuttgart, äußert sich der auf diesem Gebtete bekannte

Fachmann Wisltcenus eingehend über die Behandlung
des^Holzes mit Gasen und Dämpfen.

Nach seinen leicht verständlichen diesbezüglichen Aus-
führungen hat man das verhältnismäßig neue Verfahren
des Räucherns mit Ammoniak nur bei gerbstoffreichen
Holzarten benutzt, um das ^angenehme Graubraun her-
vorzurufen, das bei antiken Eichenholzgeräten so hoch
geschätzt ist. „Alteichenimitation" ist heutzutage unschwer
auszuführen. Das gewöhnliche Räuchern geschieht sehr
einfach, indem die fertig verarbeiteten Holzgeräte etwa
ein bis zwei Tage lang in einem luftdicht verschließbaren
Raum der Einwirkung von Ammoniakdünsten und Lust
ausgesetzt werden. Man stellt Schalen mit konzentriertem
Ammoniakwasser zu den Holzgeräten in die Kammer,
oder man entwickelt Ammoniak aus einem Gemenge von
Salmiak mit gelöschtem Kalk durch Erhitzen in einem
durch eine kleine Spiritusflamme geheizten Topf. Die
geringen Mengen von Ammoniak erzeugen mit dem Gauer-
stoff der Luft zusammen mehr oder weniger mattbraune
Farbtöne im Holz um so tiefer nach dem Innern der Holz-
masse hinein, je mehr und je länger die Dämpfe einwirken.

Die übliche Wirkungsdauer von à bis zwei Tagen
genügt für eine weit tiefere Ausfärbung, als fie mit
flüssigen Beizen erreicht werden kann, wenn nicht ge-
radezu völlige Verfärbung durch die ganze Masse stärkerer
Stücke erzielt werden soll. Doch geht die Wirkung auch
nach zwei Tagen selten tiefer als 2—3 mm.

Der natürliche Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ist
nicht nur sehr verschieden bei verschiedenen Stämmen,
er schwankt vielmehr oft in den Schichten des Holzes
so stark, daß streifige und fleckige Verfärbungen die Folge
find. Da nur fertig verarbeitete Geräte geräuchert wer-
den können, muß zusammengehöriges Hausgerät, wie
eine Zimmereinrichtung, möglichst aus einem Stamme
gebaut und gleichzeitig in eine Kammer eingestellt werden,
um gleiche Färbung zu erzielen. Jede Beschmutzung der
Flächen durch Berührung mit unsauberer Hand, durch
Schmutz, Fett, Leim usw., verursacht Flecken, die das
gebeizte Gerät stark entwerten, überdies ist die Ammo-
niakräucherbeizung nicht wasserbeständig. Wo nicht Lack
oder Politur schützen, da entstehen mit Wasser häßliche
Flecken.

Das Dämpfen des Holzes (Einwirkung von über-
hitztem Wasserdampf) kommt vor allem für das Buchen-
holz in Betracht. Dieses in der Schweiz am meisten
verbreitete Laubholz ist ursprünglich nicht mit den Eigen-
schasten eines edlen Geräteholzes ausgerüstet. Das

Dämpfen des Buchenholzes ermöglicht aber eine Bered-
lung, für die kew anderes Verfahren sich eignet. Be-
sonders die ganz eigenartige Industrie der Thonetmöbel,
die hauptsächlich aus gebogenen Buchenstäben hergestellt
werden, hat sich die Wirkung des Wasserdampfes auf
Holz zunutze gemacht, allerdings fast ausschließlich für
das Biegen, während die dort als unwillkommen ange-
sehene Färbung sorgfältig verhütet wird, besonders weil
fie bei verschiedenem Holzmaterial ungleich ausfällt. Hie-
bei sei kurz darauf hingewiesen, daß solche Maßnahmen,
wie das Biegen, das der ursprünglichen Natur des Holz-
materials Gewalt antut, im heutigen Holzkunstgewerbe
nicht mehr so geschätzt find, wie gegen Ende des letzten

Jahrhunderts. Das Dämpfen bei höheren Temperaturen
bewirkt nun aber zugleich auch eine gleichmäßige Braun-
färbung des Holzes durch seine ganze Masse. Sie ist

die Folge einer Art Humifizierungszersetzung der gegen
hohe Temperatur, wie gegen Alkalt und Wasserdampf
empfindlichen Ligninbestandteile (Zucker und gummierte
Gerbstoffe usw.).

Dem Grundsatz, die natürlichen Verfärbungsvorgänge
des Holzes mit möglichst natürlichen Mitteln zu fördern,
entspricht das Grauholzverfahren, das nach den Versuchen
des Fachmannes Wislicenus bei den Dresdener Werk-
stätten für Handwerkskunst ausgearbeitet und betrtebs-

mäßig in den neuen Anlagen in Hellerau Dresden ein-

gerichtet wurde, überraschend gut. Es ist nur auf diesem

Wege möglich geworden, in verhältnismäßig kurzer Zeit
matte, braungraue Altersfarbentöne in jeder Holzart
durch die ganze Masse stärkster Bretterbohlen oder Klötze

hervorzurufen. Natürlich eignen sich auch htefür die ver-
schtedenen Holzarten nicht gleich gut. Von den bisher
benutzten Hölzern wird, wie vorauszusehen war, die Eiche

am schönsten und trotz der Dichte des Holzes bis in die

größten Tiefen hinein verfärbt. Auch die Bache. Erle,
Birke haben praktisch verwertbare Erfolge ergeben. Von
den Nadelhölzern vor allen die Lärche und amerikanische

Koniferenhölzer, wie das Redwood-Holz, Cypressen- und

Oregonktefernholz. Selbst unsere Birke, Fichte und ein-

heimische Kiefer verlieren rasch die „nackte" Färbung
des frisch geschnittenen Holzes und gewinnen statt der

gewöhnlichen unschönen Luft- und Lichtvergilbung und

Vergrauung angenehme stumpfe Altfarbentöne.
Aber fie gewinnen durch die Verwesung der leicht

zersetzltchen Bestandteile bei der Bodenverbräunung noch

weitere wertvolle Eigenschaften, eine gewisse Altersreife,
die man im Zustand der praktisch verwendbaren Eigen-
tümlichkeiten als „Bodengase" der Hölzer kurz bezeichnen
könnte.

Von den früher bekannt gewordenen, unappetitliche»
Versuchen, Hölzer durch Einlegen in Schlamm, Jauche,
mit Mist gedüngte und mit Jauche getränkte Böden zu

verfärben, unterscheidet sich die neue Bodenverbräunung
ebenso wesentlich, wie vor der Jahrhunderte oder Jahr-
taufende alten Humifizterungsfärbung in Sümpfen oder

Mooren gefundener „subfossiler Hölzer". Das ist î»-
nächst schon daraus ersichtlich, daß auch solche unerquick-

lichen, flüssigen Beizen wie alle andern Flüssigketten
keine durchgreifende Wirkung zu vollbringen vermögen-
Das wesentlich neue Prinzip ist die Wirkung von Boden-
gasen, deren Beschaffenheit teils durch Benutzung rein

natürlicher Einflüsse, teils durch künstliche Gaszusätze und

gewisse regulierende Umstände zur zweckmäßigen Wirk'
samkeit gebracht wird. Diese Verfahren find den deutsche"

Werkstätten für Handwerkskunst zu Dresden durch P»'
tente in mehreren Kulturstaaten geschützt. Es komme»
die wirksamen Faktoren der üblichen Gasverfahren ver-

eint zur Geltung, mit Ausnahme des nur langsam >»

freier Natur und nur die Oberflächenschichten bräunende»

Lichtes. Dafür werden eigenartige Wirkungen des BS-
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